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5Ob311/98s

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1996

Norm

MRG §10

Rechtssatz

Keinen Anspruch nach § 10 MRG hat ein Vormieter - mangels Aufzählung diesbezüglicher Aufwendungen in der

genannten Gesetzesstelle - für die in der Ablösevereinbarung als Grund für die Zahlung genannten Ausgaben für

Einrichtungsgegenstände, die Übersiedlungskosten und die Kosten der Ersatzbeschaffung.
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